
 

 

 

 

Herrn  

Oberbürgermeister  

Reinhard Buchhorn        13.09.2011 

 

Anfrage betr. Zuständigkeit für den Bau und die Sanierung von Kreisverkehren 

hier: Antrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und Freie Wähler 
Nr. 1154/2011 

 

Sehr geehrter Herr Buchhorn, 

 

anhand des Antrages Nr. 1154/2011 soll der Rat die Verwaltung beauftragen, „eine 
Prioritätenliste der aus verkehrspolitischer Sicht vorrangig zu bauenden oder zu 
sanierenden Kreisverkehre im Stadtgebiet“ zu  erstellen. In der Antragsbegründung und 
weiteren Punkten des Beschlussvorschlags werden bereits etliche Kreisverkehre in 
Prioritäten eingeteilt (für den Kreisverkehr Altenberger Straße/Kapellenstraße z.B. eine 
nachgeordnete Priorität), so dass sich uns die Frage stellt, was dieser Auftrag an die 
Verwaltung eigentlich noch soll.  

Darüber hinaus stellen sich für uns aber folgende konkrete Fragen: 

1. Wie ist in diesem Zusammenhang § 37 Abs. 1c) GO NW zu bewerten, der die 
Entscheidungskompetenz für „die Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum 
Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen 
und Plätzen von bezirklicher Bedeutung...“ den Bezirksvertretungen als 
unentziehbares Recht zuweist? 

2. Bleibt die Verwaltung bei ihrer Auffassung, dass die Vorlage (Nr. 0903/2011) zur 
Umgestaltung des Knotens Altenberger Straße/Kapellenstraße, für die der Rat die 
Mittel im Haushalt 2011 bereitgestellt hat, allein von der Bezirksvertretung III zu 
beschließen ist? 

Wir bitten, die Fragen bis zur Sitzung des Bau- und Planungsausschusses (19.09.2011) zu 
beantworten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

   

Günter Nahl     Wolfgang Pockrand 

Fraktionsvorsitzender   Ratsherr und baupolitischer Sprecher 
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